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1. Zweifel an der Verfassungsmäßig-

keit von Nachzahlungszinsen 

 
Führt die Festsetzung der Einkommen-, 
Körperschaft-, Umsatz- oder Gewerbesteu-
er zu Steuernachforderungen oder Steuer-
erstattungen, sind diese per Gesetz zu ver-
zinsen. Der Zinslauf beginnt 15 Monate 
nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem 
die Steuer entstanden ist. Für nachzuzah-
lende oder zu erstattende Steuer betragen 
die Zinsen für jeden vollen Monat 0,5 %, 
im Jahr also 6 %. 
 
Die Verzinsung ist unabhängig von einem 
Verschulden des Finanzamts oder des 
Steuerpflichtigen. Zweck der Regelungen 
ist es, einen Ausgleich dafür zu schaffen, 
dass die Steuern bei den einzelnen Steuer-
pflichtigen zu unterschiedlichen Zeitpunk-
ten festgesetzt und fällig werden. Mithilfe 

der sog. Vollverzinsung sollen Liquiditäts-
vorteile, die dem Steuerpflichtigen oder 
dem Fiskus aus dem verspäteten Erlass 
eines Steuerbescheides objektiv oder typi-
scherweise entstanden sind, ausgeglichen 
werden. Allein bei der steuerlichen Be-
triebsprüfung vereinnahmte der Fiskus im 
Bereich der Zinsen in den letzten Jahren 
mehr als 2 Mrd. €. 
 
Nunmehr zweifelt der Bundesfinanzhof 

(BFH) an der Verfassungsmäßigkeit von 

Nachzahlungszinsen für Verzinsungs-

zeiträume ab dem Jahr 2015. Mit Be-
schluss vom 25.04.2018 gewährte er daher 
in einem summarischen Verfahren Ausset-
zung der Vollziehung. Nach seiner Auffas-
sung bestehen im Hinblick auf die Zinshö-
he für Verzinsungszeiträume ab dem Jahr 
2015 schwerwiegende Zweifel an der Ver-
fassungsmäßigkeit. Der gesetzlich festge-
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legte Zinssatz überschreitet den angemes-
senen Rahmen der wirtschaftlichen Reali-
tät erheblich, da sich zwischenzeitlich ein 
niedriges Marktzinsniveau strukturell und 
nachhaltig verfestigt hat. 
 
Eine sachliche Rechtfertigung für die ge-
setzliche Zinshöhe besteht bei der gebote-
nen summarischen Prüfung nicht. Auf-
grund der auf moderner Datenverarbei-
tungstechnik gestützten Automation in der 
Steuerverwaltung könnten Erwägungen 
wie Praktikabilität und Verwaltungsverein-
fachung einer Anpassung der seit dem Jahr 
1961 unveränderten Zinshöhe an den je-
weiligen Marktzinssatz oder an den Basis-
zinssatz des Bürgerlichen Gesetzbuchs 
nicht mehr entgegenstehen. Die realitäts-
ferne Bemessung der Zinshöhe wirkt in 
Zeiten eines strukturellen Niedrigzinsni-
veaus wie ein rechtsgrundloser Zuschlag 
auf die Steuerfestsetzung. 
 
Eine Schelte geht auch an den Gesetzge-
ber. Dieser ist im Übrigen von Verfassungs 
wegen gehalten zu überprüfen, ob die ur-
sprüngliche Entscheidung des in der Abga-
benordnung (AO) geregelten Zinssatzes 
auch bei dauerhafter Verfestigung des 
Niedrigzinsniveaus aufrechtzuerhalten ist 
oder die Zinshöhe angepasst werden muss. 
Das hätte er zwar selbst auch erkannt, aber 
gleichwohl bis heute nichts getan, obwohl 
er vergleichbare Zinsregelungen in der AO 
und im Handelsgesetzbuch dahin gehend 
geändert hat. 
 
2. Rückabwicklung von Bauträgerfäl-

len mit Erstattungszinsen 

 
In seiner Entscheidung vom 07.12.2017 
stellt das Finanzgericht Baden-
Württemberg fest, dass das Finanzamt bei 
der Rückabwicklung von Bauträgerfällen 
Erstattungszinsen zugunsten des Steuer-
pflichtigen festsetzen muss. Erfolgte auf-
grund der früheren Verwaltungsauffassung 
(zu unrecht) eine Erhebung von Umsatz-

steuer auf die Eingangsleistung des Bau-
trägers, sind darauf Erstattungszinsen zu 
zahlen. 
 
Eine (Voll-)Verzinsung ist grundsätzlich 
zugunsten wie auch zuungunsten des Steu-
erpflichtigen vorzunehmen. Ist der Unter-
schiedsbetrag negativ, übersteigt also die 
bisher festgesetzte die neu festgesetzte 
Steuer, sind zugunsten des Steuerpflichti-
gen Erstattungszinsen festzusetzen. Ein 
Unterschiedsbetrag zugunsten des Steuer-
pflichtigen ist bis zur Höhe des zu erstat-
tenden Betrags zu verzinsen.  
 
Der Zinslauf beginnt 15 Monate nach Ab-
lauf des Kalenderjahrs, in dem die Steuer 
entstanden ist. Die Vorschrift gilt für Er-
stattungszinsen auch dann, wenn vor Ab-
lauf der 15-monatigen Karenzzeit gezahlt 
worden ist. Wird die Steuer erst nach Ab-
lauf der Karenzzeit gezahlt, beginnt der 
Zinslauf mit dem Tag der Zahlung. 
 
Anmerkung: Das FG hat die Revision 
zum Bundesfinanzhof (BFH) wegen 
grundsätzlicher Bedeutung zugelassen. 
Sollte der BFH der Entscheidung des FG 
folgen, werden Bauträger in ähnlicher Lage 
mit erheblichen Erstattungszinsen rechnen 
können. 
 
3. Ferienjobs und Saisonarbeiter als 

„kurzfristige“ Minijobs  

 
„Kurzfristige Minijobs“ sind begehrt bei 
Arbeitnehmern, insbesondere auch bei Fe-
rienjobbern und deren Arbeitgebern. Die 
Versteuerung erfolgt grundsätzlich nach 
den individuellen Lohnsteuerabzugsmerk-
malen (Höhe der Steuer abhängig von der 
Steuerklasse der Aushilfe). Ausnahmswei-
se kann der Arbeitgeber die Lohnsteuer 
pauschal mit 25 % des Arbeitsentgelts 
zzgl. Solidaritätszuschlag und Kirchen-
steuer erheben, wenn bestimmte Voraus-
setzungen vorliegen.  
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Sozialversicherungsrechtlich sind sie 

nicht – wie die regulären Minijobs – auf 

450 € im Monat begrenzt; auf den Ver-

dienst kommt es bei einem kurzfristigen 

Minijob auch nicht an. Sie sind in der 

Kranken-, Pflege-, Renten- und Arbeits-

losenversicherung versicherungs- und 

beitragsfrei.  
 
Dafür gelten für diese Minijobber be-
stimmte Regeln: Ein kurzfristiger Minijob 
ist (bis einschließlich 31.12.2018) von 
vornherein auf maximal 3 Monate be-
grenzt, wenn der Minijobber an mindestens 
5 Tagen pro Woche arbeitet, oder 70 Ar-
beitstage, wenn er regelmäßig weniger als 
an 5 Tagen wöchentlich beschäftigt ist.  
 
Verdient ein kurzfristig angestellter Mi-
nijobber monatlich über 450 €, muss der 
Arbeitgeber jedoch prüfen, ob der Mi-
nijobber eventuell berufsmäßig arbeitet. 
Berufsmäßig wird die Beschäftigung dann 
ausgeübt, wenn sie für die Aushilfe ent-
scheidend zum Lebensunterhalt beiträgt 
und nicht von untergeordneter wirtschaftli-
cher Bedeutung ist.  
 
Eine berufsmäßige Beschäftigung ist vom 
Arbeitgeber dann nicht zu prüfen, wenn 
der Verdienst der Aushilfe 450 € monatlich 
nicht überschreitet. Für diese Verdienst-
grenze galt bisher, dass für befristete Be-
schäftigungen bis zu einem Monat ein an-
teiliger Wert von 450 € zu ermitteln war. 
Wurde beispielsweise ein Arbeitnehmer 
lediglich für 10 Tage innerhalb eines Mo-
nats beschäftigt, ergab sich daraus eine 
anteilige Verdienstgrenze von (450 € / 30 
Tage x 10 Beschäftigungstage=) 150 €.  
 
Bitte beachten Sie: Das BSG hat jetzt in 
seiner Entscheidung vom 05.12.2017 dazu 
festgelegt, dass unabhängig von der Dauer 
des Arbeitseinsatzes der Aushilfe immer 
die monatliche Verdienstgrenze von 450 € 
gilt. Eine Umrechnung für Beschäftigungs-
zeiträume von weniger als einem Monat ist 

nicht vorzunehmen. Demnach kann ein 
Arbeitgeber seiner Aushilfe auch für weni-
ge Tage bis zu 450 € zahlen und einen so-
zialversicherungsfreien kurzfristigen Mi-
nijob melden.  
 
4. Steuerermäßigung für Dienst- und 

Handwerkerleistungen außerhalb 

des Hauses 

 
Nimmt ein Steuerpflichtiger sog. haus-
haltsnahe Dienstleistungen in Anspruch, 
kann er diese steuerlich geltend machen. 
Dabei ermäßigt sich die tarifliche Ein-
kommensteuer auf Antrag um 20 %, 
höchstens 4.000 € im Jahr. Das Gleiche gilt 
für die Inanspruchnahme von Handwerker-
leistungen für Renovierungs-, Erhaltungs- 
und Modernisierungsmaßnahmen. In die-
sem Fall reduziert sich die Steuer um 20 % 
der Aufwendungen, höchstens jedoch um 
1.200 € im Jahr. Die Ermäßigung gilt hier 
nur für Arbeitskosten. 
 
Eine Voraussetzung ist, dass die Aufwen-
dungen in einem in der Europäischen Uni-
on oder dem Europäischen Wirtschafts-
raum liegenden Haushalt des Steuerpflich-
tigen erbracht werden. Dabei ist der Begriff 
„im Haushalt” nach Auffassung des Fi-
nanzgerichts (FG) Berlin-Brandenburg in 
seiner Entscheidung vom 27.07.2017 
räumlich-funktional auszulegen. Deshalb 
werden die Grenzen des Haushalts nicht 
ausnahmslos durch die Grundstücksgren-
zen abgesteckt. Vielmehr kann auch die 
Inanspruchnahme von Handwerkerleistun-
gen, die jenseits der Grundstücksgrenze auf 
fremdem Grund erbracht werden, begüns-
tigt sein. Es muss sich dabei allerdings um 
Leistungen handeln, die in unmittelbarem 
räumlichen Zusammenhang zum Haushalt 
durchgeführt werden und dem Haushalt 
dienen. Entsprechende Dienst- und Hand-
werkerleistungen sind folglich nicht nur 
anteilig, soweit sie auf Privatgelände ent-
fallen, sondern in vollem Umfang begüns-
tigt.  
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Im entschiedenen Fall hat das FG die Auf-
wendungen für die Straßenreinigung als 
haushaltsnahe Dienstleitungen und für die 
Reparatur eines Hoftores als Handwerker-
leistungen zugelassen. Das Hoftor wurde 
ausgebaut, in der Werkstatt des Tischlers 
repariert und sodann wieder eingebaut. 
Nach der bisherigen Rechtsprechung des 
Bundesfinanzhofs, der sich das FG hier 
anschloss, ist es ausreichend, wenn der 
Leistungserfolg in der Wohnung des Steu-
erpflichtigen eintritt. 
 
Anmerkung: Zu der Entscheidung wurde 
Revision beim Bundesfinanzhof (BFH) 
eingelegt, die dort unter dem Aktenzeichen 
VI R 4/18 anhängig ist. Betroffene Steuer-
pflichtige können gegen abschlägige Be-
scheide Einspruch einlegen und das Ruhen 
des Verfahrens bis zu einer endgültigen 
Entscheidung durch den BFH beantragen. 
 
5. Rechtsanwaltskammer zum Aus-

schluss des Werbungskostenab-

zugs für Berufsausbildungskosten 

 
Aufwendungen des Steuerpflichtigen für 
seine erstmalige Berufsausbildung oder für 
ein Erststudium, das zugleich eine Erstaus-
bildung vermittelt, sind keine Werbungs-

kosten, wenn diese Berufsausbildung oder 
dieses Erststudium nicht im Rahmen eines 
Dienstverhältnisses stattfinden. Sie sind 
bis zu 6.000 € jährlich als Sonderausga-

ben abzugsfähig.  
 
Nach Auffassung des Bundesfinanzhofs 
(BFH) sind Aufwendungen für die Ausbil-
dung zu einem Beruf jedoch als notwendi-
ge Voraussetzung für eine nachfolgende 
Berufstätigkeit beruflich veranlasst und 
demgemäß auch als Werbungskosten ein-
kommensteuerrechtlich zu berücksichtigen, 
denn sie dient der zukünftigen Erzielung 
einkommensteuerpflichtiger Einkünfte. 
Der Sonderausgabenabzug bleibt bei Aus-
zubildenden und Studenten nach seiner 

Grundkonzeption wirkungslos, weil gerade 
sie typischerweise in den Zeiträumen, in 
denen ihnen Berufsausbildungskosten ent-
stehen, noch keine eigenen Einkünfte er-
zielen. Der Sonderausgabenabzug geht 
daher ins Leere; er berechtigt im Gegensatz 
zum Werbungskostenabzug auch nicht zu 
Verlustfeststellungen. 
 
Der BFH hat dem Bundesverfassungsge-
richt deshalb die Frage vorgelegt, ob es mit 
dem Grundgesetz vereinbar ist, dass Auf-
wendungen des Steuerpflichtigen für seine 
erstmalige Berufsausbildung oder für ein 
Erststudium, das zugleich eine Erstausbil-
dung vermittelt, keine Werbungskosten 
sind, wenn diese Berufsausbildung oder 
dieses Erststudium nicht im Rahmen eines 
Dienstverhältnisses stattfindet. 
 
Auf Anfrage des BVerfG hat die Bundes-
rechtsanwaltskammer (BRAK) im April 
2018 zu der Frage Stellung genommen, ob 
die Regelung im Einkommensteuergesetz 
mit dem Grundgesetz vereinbar ist, soweit 
nach dieser Vorschrift Aufwendungen für 
eine erstmalige Berufsausbildung bzw. ein 
erstmaliges Studium nicht als Werbungs-
kosten zu berücksichtigen sind. Nach Auf-
fassung der Bundesrechtsanwaltskammer 
verdient die Einschätzung des BFH Zu-
stimmung.   
 
Bitte beachten Sie: Betroffene Steuer-
pflichtige sollten auf jeden Fall die Kosten 
ihrer Erstausbildung bzw. ihres Erststudi-
ums auch dann steuerlich geltend machen, 
wenn sie vor Beginn der Ausbildung oder 
des Studiums keine Erstausbildung absol-
viert haben. Die Kosten der Ausbildung 
oder des Studiums kann durch die Abgabe 
einer Einkommensteuererklärung bzw. 
durch einen Antrag auf Feststellung des 
verbleibenden Verlustvortrags geltend ge-
macht werden. Die Berücksichtigung der 
Ausbildungskosten als Werbungskosten 
können – noch nicht bestandskräftig Ver-
anlagte – noch bis zum 31.12.2018 für die 
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Jahre ab 2014 beantragen. Die Verlustfest-
stellung kann drei Jahre weiter gehen. 
 
6. Voraussetzungen für den Wer-

bungskostenabzug bei einem Aus-

landsstudium 

 
Nach Abschluss einer Erstausbildung kön-
nen Aufwendungen für eine zweite Aus-
bildung (Studium oder Berufsausbildung) 
grundsätzlich als Werbungs-kosten abge-
zogen werden. Voraussetzung für den Ab-
zug der Wohnungskosten sowie der Ver-
pflegungsmehraufwendungen in Bezug auf 
die Auslandsaufenthalte ist aber, dass die 
Voraussetzungen einer sog. doppelten 
Haushaltsführung vorliegen. Dies ist der 
Fall, wenn Steuerpflichtige außerhalb des 
Ortes ihrer ersten Tätigkeitsstätte einen 
eigenen Hausstand unterhalten und auch 
am Ort der ersten Tätigkeitsstätte wohnen.  
 
In einem vom Finanzgericht Münster (FG) 
am 24.01.2018 entschiedenen Fall absol-
vierte eine Studentin einen Bachelorstudi-
engang und in dessen Rahmen zwei Aus-
landssemester und ein Auslandspraxisse-
mester. Während der Auslandsaufenthalte 
blieb sie an ihrer inländischen Fachhoch-

schule eingeschrieben und besuchte einmal 
pro Monat ihre Eltern. In ihrer Einkom-
mensteuererklärung machte sie die Auf-
wendungen für Wohnung und Verpflegung 
während der Auslandsaufenthalte als Wer-
bungskosten geltend. Das Finanzamt er-
kannte den Werbungskostenabzug nicht an. 
Dem folgte auch das FG mit folgender 
Begründung: 
 
Die erste Tätigkeitsstätte der Studentin hat 
während der Aufenthalte im Ausland und 
nicht mehr an der inländischen FH gele-
gen. Eine Universität ist nicht nur im Fall 
eines vollständigen Auslandsstudiums, 
sondern auch im Fall eines Auslandsse-
mesters als erste Tätigkeitsstätte des Stu-
denten anzusehen. Im Ausland hat sich 
auch der einzige eigene Hausstand befun-
den, da die reinen Besuchsaufenthalte in 
der Wohnung der Eltern keinen eigenen 
Hausstand begründen. 
 
Anmerkung: Wegen grundsätzlicher Be-
deutung der Streitfrage hat das FG die Re-
vision zum Bundesfinanzhof zugelassen. 
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 Fälligkeitstermine  Fällig am 
  

Umsatzsteuer (mtl.), Lohn- u. Kirchenlohnsteuer,  

Soli.-Zuschlag (mtl.) 

 

10.7.2018 
 

Sozialversicherungsbeiträge 
 

27.7.2018 
 

  

 Basiszinssatz 
 nach § 247 Abs. 1 BGB  
 maßgeblich für die Berechnung 
 von Verzugszinsen 

 seit 1.7.2016 = - 0,88 % 
 1.1.2015 – 30.6.2016 = - 0,83 % 
 1.7. – 31.12.2014 = - 0,73 % 
 1.1. – 30.6.2014 = - 0,63 % 

 
Ältere Basiszinssätze finden Sie im Internet unter: 

http://www.bundesbank.de/Basiszinssatz 

 
    

 Verzugszinssatz 
 ab 1.1.2002: 
 (§ 288 BGB) 

 Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern: Basiszinssatz + 5 Prozentpunkte 
 Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern  

(abgeschlossen bis 28.7.2014): Basiszinssatz + 8 Prozentpunkte 
Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern 
 (abgeschlossen ab 29.7.2014): Basiszinssatz + 9 Prozentpunkte 

zzgl. 40 € Pauschale 
 

 

 Verbraucherpreisindex 
 (2010 = 100) 

2018: April = 110,7; März = 110,7; Februar = 110,3; Januar = 109,8 

2017: Dezember = 110,6; November = 109,9; Oktober = 109,6;  
September = 109,6; August = 109,5, Juli = 109,4; Juni = 109,0 
 

Ältere Verbraucherpreisindizes finden Sie im Internet unter:  
http://www.destatis.de - Konjunkturindikatoren - Verbraucherpreisindex 

  
 

Alle Beiträge sind nach bestem Wissen zusammengestellt. Eine Haftung für deren Inhalt kann jedoch nicht übernommen wer-
den. Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

 
 



- 7 - 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Disclaimer 
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recherchiert und zusammengestellt. Wir übernehmen dennoch keine Gewähr und keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Hinwei-
se. Alle Angaben beziehen sich auf den Stand zum Zeitpunkt der Manuskript- bzw. Präsentationsfertigstellung. Aufgrund künftiger Entwicklungen 
können Änderungen eintreten. Wir übernehmen keine Verpflichtung, hierüber zu informieren. Die in diesem Dokument gegebenen Informationen 
beruhen auf Quellen, die wir für zuverlässig halten, jedoch nicht einer neutralen Prüfung unterzogen haben. Die Herausgeber/Autoren übernehmen 
keine Gewähr und keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit der hierin enthaltenen Informationen. Die in dieser Darstellung vertretenen 
Meinungen stellen ausschließlich die Auffassung der Herausgeber/Autoren dar und können sich jederzeit ändern; solche Meinungsänderungen 
müssen nicht publiziert werden. 
 
Copyright Hinweis 

 
© 07/2018. Herausgeber dieses Werks ist die Partnerschaftsgesellschaft Feuerer & Partner – Steuerberater Rechtsanwalt mit Sitz in Burglengen-
feld. Wir weisen darauf hin, dass das Urheberrecht sämtlicher Texte und Grafiken in diesem Werk bei uns als Herausgeber und gegebenenfalls bei 
den einzelnen Autoren liegt. Begründete Urheberrechte bleiben ausdrücklich vollumfassend vorbehalten. Jede Form der Vervielfältigung z. B. auf 
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chen schriftlichen Einwilligung des Herausgebers bzw. Autors. Es ist Dritten nicht gestattet, das Werk – auch auszugsweise – zu vervielfältigen.  
 
Alle Beiträge sind nach bestem Wissen zusammengestellt. Eine Haftung für deren Inhalt kann jedoch nicht übernommen werden. Für Fragen 
stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
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